
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Lieferung von Erdgas
an Kunden der Stadtwerke Weißwasser GmbH (SWW), Stand August 2016

Vertragsschluss / Lieferbeginn 
Das Angebot von SWW in Prospekten, Anzeigen, Formularen etc. ist freibleibend. Maßgeblich sind die 
bei Vertragsschluss geltenden Preise.
Der Vertrag kommt durch Bestätigung von SWW in Textform unter Angabe des geplanten Lieferbe-
ginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwen-
digen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind. Eine Belieferung er-
folgt nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist des Kunden gemäß §§ 355 Abs. 2. 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei 
denn, der Kunde fordert SWW hierzu ausdrücklich auf. 

Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der Leistungspflicht 
SWW liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an seine vertraglich benann-
te Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des auf den jeweiligen Zählpunkt bezo-
genen Netzanschlusses. Zählpunkt ist der Ort, an dem der Energiefluss messtechnisch erfasst wird.
Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung ist SWW, soweit 
es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, von 
ihrer Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen Ansprüchen des Kunden gegen den Netzbetreiber 
vgl. Ziff. 8.
Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, auf die 
sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirt-
schaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere höhere Gewalt wie z. B. Naturka-
tastrophen, Krieg, Arbeitskampfmaßnahmen, hoheitliche Anordnungen), wesentlich erschwert oder 
unmöglich gemacht, so sind die Parteien von ihren vertraglichen Leistungspflichten befreit, solange 
diese Umstände und deren Folgen nicht endgültig beseitigt sind.
SWW ist weiter von ihrer Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzan-
schluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf 
eigene Initiative unterbrochen hat, es sei denn, SWW trifft hieran jeweils ein Verschulden.
Der Kunde hat SWW vier Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme von Erzeugungsanlagen zum 
Eigenverbrauch schriftlich (keine E-Mail) über die Anlage und deren Leistung zu informieren.

Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung
Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen des zuständigen Messstellenbe-
treibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber, Netzbetrei-
ber, Lieferanten oder auf deren Verlangen kostenlos vom Kunden durchgeführt. Verlangt der Lieferant 
eine Selbstablesung des Kunden, fordert der Lieferant den Kunden rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung 
der Messeinrichtungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, anlässlich eines Lieferantenwechsels 
oder bei einem berechtigten Interesse des Lieferanten an einer Überprüfung der Ablesung. Der Kun-
de kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Können die Mess-
einrichtungen nicht abgelesen werden oder zeigen sie fehlerhaft an, so können SWW und/oder der 
Netzbetreiber den Verbrauch insbesondere auf der Grundlage der letzten Ablesung schätzen oder 
rechnerisch abgrenzen, wobei die tatsächlichen Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden; 
dies gilt auch dann, wenn der Kunde eine rechtzeitig angekündigte Selbstablesung nicht oder ver-
spätet vornimmt.
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten 
der SWW, des Messstellenbetreibers oder des Netzbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und 
zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preislichen Bemessungsgrundlagen 
oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mittei-
lung an den Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens 
eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der 
Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. Wenn der Kunde den 
Zutritt unberechtigt verweigert oder behindert, stellt SWW dem Kunden die dadurch entstandenen 
Kosten pauschal gemäß der Preisliste zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Lieferung 
elektrischer Energie an Kunden der Stadtwerke Weißwasser GmbH (SWW) in Rechnung. Auf Ver-
langen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss 
einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht 
entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.
SWW kann vom Kunden monatlich Abschlagszahlungen verlangen. SWW berechnet diese unter 
Berücksichtigung des voraussichtlichen Verbrauchs nach billigem Ermessen, in der Regel auf der 
Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen 12 Monate oder, sofern eine solche Berechnung 
nicht möglich ist, nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu berücksichtigen. 
Zum Ende jedes von SWW festgelegten Abrechnungszeitraumes, der 12 Monate nicht wesentlich 
überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird SWW eine Abrechnung erstellen, in wel-
cher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerech-
net wird. Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsächlichen 
Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachent-
richtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Der Kunde hat – abweichend von Satz 
1 – das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu 
wählen, die auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit SWW erfolgt. Bei einer monatlichen 
Abrechnung entfällt das Recht von SWW nach Ziff. 3.3
Der Kunde kann jederzeit von SWW verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner 
Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne von § 40 
Abs. 3 des Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden 
nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden.
Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrs-
fehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt (wie z. B. 
auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu viel oder zu wenig 
berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszah-
lung verrechnet. Ansprüche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehen-
den Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren 
Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf den Zeitraum seit Vertragsbeginn, 
längstens auf drei Jahre, beschränkt. 
Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungszeitraumes, so erfolgt die Anpassung 
des Grundpreises tagesgenau, die Arbeitspreise werden mengenanteilig berechnet. Die nach der 
Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen können entsprechend angepasst werden.

Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung
Sämtliche Rechnungs- und Abschlagsbeträge sind zu dem von SWW festgelegten Zeitpunkt, frühes-
tens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Rechnung / Abschlagsanforderung fällig und ohne Abzug 
im Wege des Lastschriftverfahrens oder mittels Dauerauftrag bzw. Überweisung zu zahlen.
Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann SWW angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung 
ihrer Forderung ergreifen, fordert SWW erneut zur Zahlung auf oder lässt den Betrag durch einen 
Beauftragten einziehen, stellt SWW dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß 
der Preisliste zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Lieferung von Elektrizität an Kunden 
der Stadtwerke Weißwasser GmbH (SWW) in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berech-
nungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und 
darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem 
Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich ge-
ringer als die Höhe der Pauschale. 
Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung 
nur, sofern die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, oder sofern der in einer 
Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der ver-
gleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung der 
Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion 
der Messeinrichtung festgestellt ist. Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben unberührt.
Gegen Ansprüche von SWW kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegen-

ansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden gegen SWW aufgrund 
vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der Lieferpflicht.

Vorauszahlung
SWW kann vom Kunden in angemessener Höhe eine  Vorauszahlung  verlangen, wenn der Kunde mit 
einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb 
eines Zeitraums von zwölf Monaten wiederholt in Zahlungsverzug gerät oder in sonstigen begründe-
ten Fällen. Die Vorauszahlung ist frühestens zum Lieferbeginn fällig. Die Höhe der Vorauszahlung des 
Kunden entspricht den für einen Zeitraum von bis zu zwei Liefermonaten zu leistenden Zahlungen. 
Sie wird für den Vorauszahlungszeitraum aus dem durchschnittlichen Verbrauch des vorhergehenden 
Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis bzw. – sollte kein vorhergehender Abrech-
nungszeitraum bestehen – aus dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem 
aktuellen Vertragspreis ermittelt. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer 
ist, ist dies angemessen zu berücksichtigen. Die Vorauszahlung wird mit den jeweils nächsten vom 
Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlungen verrechnet. Erfolgt eine solche Verrechnung und 
liegen die Voraussetzungen für eine Vorauszahlung weiterhin vor, ist der Kunde verpflichtet, den ver-
rechneten Betrag unverzüglich nach der Verrechnung als erneute Vorauszahlung nachzuentrichten.
Der Kunde kann vom Lieferanten alle drei Monate, erstmals zum Ende des dritten Monats ab Leistung 
der ersten Vorauszahlung, eine Überprüfung verlangen, ob weiterhin ein Grund für die Erhebung von 
Vorauszahlungen vorliegt. Ergibt die Überprüfung, dass kein Grund mehr für die Erhebung einer Vo-
rauszahlung vorliegt, benachrichtigt der Lieferant den Kunden hierüber in Textform. Die Pflicht des 
Kunden zur Vorauszahlung endet mit Zugang der Benachrichtigung.
Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorkassensystem (z. B. 
Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben.

Preise und Preisbestandteile / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte 
Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
Der Preis setzt sich aus einem Grundpreis und einem verbrauchsabhängigen Arbeitspreis zusammen. 
Er enthält folgende Kosten: Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb, die Kosten für Messstel-
lenbetrieb – soweit diesem der SWW vom Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt werden - und 
Messung sowie für die Abrechnung, das an den Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt sowie die 
Konzessionsabgaben.
Der Preis nach Ziff. 6.1 erhöht sich um die von SWW an den zuständigen Übertragungsnetzbetreiber 
zu zahlende EEG-Umlage nach § 60 Abs. 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) i.V.m. der Verord-
nung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus (AusglMechV) in der jeweils 
geltenden Höhe. Mit der EEG-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbe-
treibern durch die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Förderung der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen entstehen. Die EEG-Umlage wird für das jeweils folgende Kalenderjahr 
bis zum 15. Oktober eines Kalenderjahres auf der Internetseite der Übertragungsnetzbetreiber veröf-
fentlicht (derzeit: www.netztransparenz.de) und in Cent pro an Letztverbraucher gelieferter Kilowatt-
stunde angegeben. Die derzeit aktuelle Höhe der EEG-Umlage in Cent pro kWh ergibt sich aus den 
Preisangaben in den Preis-Informationen nach Ziff. 4 des Auftrages zur Lieferung elektrischer Energie. 
Der Kunde wird über die Anpassung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.
Der Preis nach Ziffer 6.1 erhöht sich ferner um die vom zuständigen Netzbetreiber von SWW aufgrund 
der Netznutzung zur Belieferung des Kunden erhobenen Aufschläge nach Maßgabe des Gesetzes für 
die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz – KWKG) – derzeit gemäß § 26 KWKG – in der jeweils geltenden Höhe (KWK-Aufschläge). 
Mit den KWK-Aufschlägen werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern durch 
die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Förderung der Stromerzeugung aus hocheffizienten 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie zur Förderung des Ausbaus von Wärme- und Kältenetzen ent-
stehen. Die Aufschläge werden von den Übertragungsnetzbetreibern auf Grundlage einer kalender-
jährlich bis zum 25. Oktober für das jeweils folgende Kalenderjahr veröffentlichten Prognose auf der 
Internetseite der Übertragungsnetzbetreiber (derzeit: www.netztransparenz.de) und den Vorgaben 
des KWKG festgelegt. Die Höhe der KWKG-Aufschläge ergibt sich aus den Preisangaben in den Preis-
Informationen nach Ziff. 4 des Auftrages zur Lieferung elektrischer Energie. Der Kunde wird über die 
Anpassung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.
Der Preis nach Ziff. 6.1 erhöht sich zusätzlich um die vom zuständigen Netzbetreiber von SWW erho-
bene und von den Übertragungsnetzbetreibern jährlich für das jeweils folgende Kalenderjahr fest-
gelegte Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV (sog. § 19 StromNEV-Umlage), die für die Netznutzung 
zur Belieferung des Kunden anfällt, in der jeweils geltenden Höhe. Mit der § 19 StromNEV-Umlage 
werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern aus der Verpflichtung entstehen, 
nachgelagerten Netzbetreibern Erlöse zu erstatten, die diesen entgehen, weil sie bestimmten Letzt-
verbrauchern mit atypischem Verbrauchsverhalten oder besonders hohem Stromverbrauch nach         
§ 19 Abs. 2 StromNEV reduzierte Netzentgelte anbieten müssen. Die derzeit aktuelle Höhe der § 19 
StromNEV-Umlage in Cent pro kWh gemäß Veröffentlichung der Übertragungsnetzbetreiber (derzeit: 
www.netztransparenz.de) für Jahresverbrauchsmengen bis 100.000 kWh ergibt sich aus den Preisan-
gaben in den Preis-Informationen nach Ziff. 4 des Auftrages zur Lieferung elektrischer Energie. Der 
Kunde wird über die Anpassung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.
Der Preis nach Ziff. 6.1 erhöht sich zusätzlich um die vom zuständigen Netzbetreiber von SWW erho-
bene Offshore-Haftungsumlage nach § 17 f Abs. 5 EnWG, die aufgrund der Netznutzung zur Beliefe-
rung des Kunden anfällt, in der jeweils geltenden Höhe. Die Offshore-Haftungsumlage gleicht Teile 
der Kosten aus, die den Übertragungsnetzbetreibern durch Entschädigungszahlungen nach Maß-
gabe von § 17 EnWG an Betreiber von betriebsbereiten Offshore-Windenergieanlagen in Folge von 
Störungen oder Verzögerungen der Netzanbindung dieser Anlagen entstehen. Sie wird als Aufschlag 
auf die Netzentgelte erhoben und auf die Letztverbraucher in Cent pro verbrauchte Kilowattstunde 
umgelegt. Für Strombezüge aus dem Netz für die allgemeine Versorgung an einer Entnahmestelle 
bis 1.000.000 kWh im Jahr darf sich das Netzentgelt für Letztverbraucher durch die Umlage dabei 
derzeit höchstens um 0,25 Cent pro kWh erhöhen. Die Übertragungsnetzbetreiber sind verpflichtet, 
die für den Belastungsausgleich erforderlichen Aufschläge auf die Netzentgelte sowie die für die Be-
rechnung maßgeblichen Daten spätestens zum 15. Oktober eines Jahres für das Folgejahr im Internet 
(derzeit: www.netztransparenz.de) zu veröffentlichen. Die derzeit aktuelle Höhe der Offshore-Haf-
tungsumlage in Cent pro kWh für Jahresverbrauchsmengen bis 1.000.000 kWh ergibt sich aus den 
Preisangaben in den Preis-Informationen nach Ziff. 4 des Auftrages zur Lieferung elektrischer Energie. 
Der Kunde wird über die Anpassung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.
Der Preis nach Ziff. 6.1 erhöht sich zusätzlich um die vom zuständigen Netzbetreiber aufgrund § 18 
Abs. 1 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) von SWW erhobene und von den Übertra-
gungsnetzbetreibern jährlich für das jeweils folgende Kalenderjahr festgelegte Umlage (AbLa-Um-
lage), die aufgrund der Netznutzung zur Belieferung des Kunden anfällt, in der jeweils geltenden 
Höhe. Die AbLa-Umlage gleicht Kosten aus, die den Übertragungsnetzbetreibern durch Zahlungen 
an Betreiber bestimmter Anlagen zum Verbrauch elektrischer Energie entstehen, deren Leistung auf 
Anforderung der Übertragungsnetzbetreiber zur Aufrechterhaltung der Netz- und Systemstabilität 
reduziert werden kann. Die derzeit aktuelle Höhe der AbLa-Umlage in Cent pro kWh gemäß Veröf-
fentlichung der Übertragungsnetzbetreiber (derzeit: www.netztransparenz.de) ergibt sich aus den 
Preisangaben in den Preis-Informationen nach Ziff. 4 des Auftrages zur Lieferung elektrischer Energie. 
Der Kunde wird über die Anpassung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.
Die Preise nach Ziff. 6.1 bis 6.6 sind Nettopreise. Zusätzlich fallen Stromsteuer (derzeit: 2,05 Cent/
kWh) sowie – auf diese Nettopreise und die Stromsteuer – Umsatzsteuer (derzeit: 19 %) in der jeweils 
geltenden Höhe an. Ändern sich diese Steuersätze, ändern sich die Bruttopreise entsprechend. Der 
Kunde wird über die Anpassung dieser Steuersätze spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.
Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit zusätzli-
chen Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich der Preis nach Ziff. 6.1 um die hieraus entstehenden 
Mehrkosten in der jeweils geltenden Höhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Ver-
teilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein ver-
bindlichen Belastung (d. h. keine Bußgelder o. ä.) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf 
die Kosten für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Eine Weiterberechnung erfolgt 
nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss 
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Stand 08/2016

Kopie für Ihre Unterlagen

Auftrag zur Lieferung elektrischer Energie bis 100.000 kWh/Jahr 
durch die Stadtwerke Weißwasser GmbH (SWW)
Stadtwerke Weißwasser GmbH, Straße des Friedens 13 - 19, 02943 Weißwasser, 
Telefon: 03576 266-0 Telefax: 03576 266-266, info@stadtwerke-weisswasser.de, Internet: www.stadtwerke-weisswasser.de 
Amtsgericht Dresden, HRB Nr.  5626, Steuer-Nr. 207/118/00094 
Geschäftsführer: Katrin Bartsch, Petra Brünner, Aufsichtsratsvorsitzender: Julien Mounier

1. Kunde, Entnahmestelle

Herr Frau  Firma Titel 

Kundennummer 

Vorname / Name / Firma 

Straße / Hausnummer 

PLZ / Ort 

Telefon / Telefax 

Email*

Branche 

Die SWW kann dem Kunden über die zuvor  genannte E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklärungen zur  
Begründung, Durchführung, Änderung oder Beendigung dieses Lieferverhältnisses (z.B. Mitteilungen über 
den Vertrags- oder Lieferbeginn etc.) zusenden. Änderungen der vorgenannten Kontaktdaten des Kunden 
sind SWW unverzüglich in Textform mitzuteilen.

2. Abweichende Rechnungsanschrift 
(bei identischer Anschrift „1. Kunde“ nicht ausfüllen)

Herr Frau  Firma 

Vorname / Name / Firma 

Straße / Hausnummer 

PLZ / Ort 

3. Lieferbeginn / Wertersatz bei Widerruf  
(maßgeblich ist der von SWW mitgeteilte tatsächliche Lieferbeginn nach Ziff. 1.2 der AGB)

Titel 

Bisheriger Strombezug: Um Ihren Auftrag schnellstmöglich ausführen zu können, bitten wir Sie um folgen-
de Angaben oder alternativ um Zusendung einer Kopie Ihrer letzten Stromrechnung. (Achtung: Unterlagen 
können nicht zurückgeschickt werden.)

oder

Name des bisherigen Stromlieferanten

Kundennummer beim bisherigen Stromlieferanten

Zählernummer 

Vorjahresstromverbrauch in kWh

Im Hinblick auf sein Widerrufsrecht nach Maßgabe von Ziff. 9 erklärt der Kunde zusätzlich bezüglich einer 
Belieferung vor Ablauf der Widerrufsfrist: 

 Der Kunde verlangt ausdrücklich, dass die Energielieferung soweit möglich bereits vor Ablauf der Wi-
derrufsfrist beginnen soll. Für den Fall, dass der Kunde sein Widerrufsrecht ausübt, schuldet er SWW für 
die ab dem tatsächlichen Lieferbeginn bis zum Widerruf gelieferte Energie gemäß § 357 Abs. 8 BGB einen 
angemessenen Betrag als Wertersatz.

4. Preise 
Der Strompreis ergibt sich aus den beiliegenden Preis-Informationen für das

Produkt mit Preisstand 
Lausitzer Strom Privat Fix 01.12.2016

5. Prämienwunsch 

Kreuzen Sie bitte hier an, welche Prämie Sie haben möchten: 

7. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und 
der Preisliste zu den AGB 

Ergänzend finden Sie die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Lieferung elektrischer 
Energie an Kunden der Stadtwerke Weißwasser GmbH (SWW), Stand November 2016 und die beigefügte 
Preisliste zu den AGB für die Lieferung elektrischer Energie von SWW, Stand November 2016 Anwendung.

7. Vollmacht 

Der Kunde bevollmächtigt SWW zur Vornahme aller Handlungen sowie zur Abgabe und Entgegennahme al-
ler Erklärungen, die im Zusammenhang mit dem Wechsel des Stromversorgers erforderlich werden, etwa ei-
ner Kündigung des bisherigen Liefervertrages sowie der Abfrage der Vorjahresverbrauchsdaten, soweit dem 
Kunden dadurch keine Kosten entstehen. Zudem bevollmächtigt der Kunde die SWW auch zur Kündigung 
etwaiger bestehender Verträge über die Durchführung des Messstellenbetriebs. Soweit und solange für den 
Kunden ein Dritter nach § 5 Abs. 1 MsbG für Messstellenbetrieb zuständig ist, bevollmächtigt der Kunde den 
Lieferanten auch zur Abfrage seiner Messwerte bei diesem Dritten.

8. SEPA-Lastschriftmandat

Rahmenmandat für die Vertragsbeziehungen des Kunden mit SWW
Der Kontoinhaber ermächtigt die SWW, Zahlungen von seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weist er sein Kreditinstitut an, die von der SWW auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulö-
sen. Hinweis: Der Kontoinhaber kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Kontoinhaber: Vorname / Name 

Kontoinhaber: Straße / Hausnummer 

Kontoinhaber: PLZ / Ort 

IBAN 

BIC 

Ort / Datum 

Unterschrift des Kontoinhabers 

9. Widerrufsbelehrung
(gilt nicht bei ausschließlich beruflichem, landwirtschaftlichem oder gewerblichem Verbrauch)

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns: 
Stadtwerke Weißwasser GmbH, Straße des Friedens 13 - 19, 02943 Weißwasser, Telefax 03576 266-266, 
info@stadtwerke-weisswasser.de 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster 
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufs-
frist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass 
Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt ha-
ben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die 
Dienstleistungen oder Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleis-
tungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

10. Auftragserteilung 

Der Kunde erteilt SWW mit seiner Unterschrift den Auftrag, seinen gesamten Bedarf an elektrischer Energie 
an die obige Entnahmestelle zu liefern und nimmt die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis. 
Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestätigung von SWW zustande, die spätestens 14 Tage nach Absendung 
des Auftrages zu erfolgen hat.

Ort / Datum     Unterschrift Kunde / Firmenstempel

X

X

DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 

3a Vertragsänderung nächstmöglicher Zeitpunkt 

3b Umzug / Einzug zum
(Tag/Monat/Jahr) 

3c Lieferantenwechsel zu SWW zum 
(Tag/Monat/Jahr) 

St
an

d 
11

/2
01

6

Geburtsdatum (freiwillige Angabe) 

Energie aus der Heimat! 
Jetzt regional versorgen lassen und bis zu 100 Euro sparen!¹

Lausitzer Strom Privat Fix

¹Beispielhaushalt von 2-3 Personen und einem typischen Stromverbrauch von 3.500 kWh/Jahr. 
Der Strompreis setzt sich aus einem Grund- und Arbeitspreis zusammen. Der Grundpreis beinhaltet eine jährliche Abrechnung. Für jede zusätzliche Abrechnung wird eine Kostenpauschale berech-
net. Alle mit Umsatzsteuer genannten Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet. Gültig ab 01.12.2016. Die Preise sind nur im Stromnetz der MITNETZ STROM mbH gültig. 

* Die Preisgarantie bezieht sich allein auf den Grund- und den Arbeitspreis (netto) im Sinne der Ziff. 6.1 der AGB und besteht somit vorbehaltlich von Änderungen der
nachfolgenden Punkte auf deren Anfall wir jeweils keinen Einfluss haben. Die Preise enthalten die Preisbestandteile gemäß Ziff. 6.1 der AGB und sind Bruttopreise inklusive der Umsatzsteuer von 
derzeit 19 %. Die angegebenen Arbeitspreise enthalten außerdem im Kalenderjahr 2017 die EEG-Umlage gemäß Ziff. 6.2 der AGB von netto 6,880 Cent/kWh (brutto 8,19 Cent/kWh), die § 19 Strom-
NEV-Umlage gemäß Ziff. 6.4 der AGB für den Jahresverbrauch an einer Entnahmestelle bis 100.000 kWh von netto 0,388 Cent/kWh (brutto 0,46 Cent/kWh), die gemäß vom Netzbetreiber erhobene 
sog. Offshore-Haftungsumlage gemäß Ziff. 6.5 der AGB für Kunden mit einem Jahresverbrauch bis 1.000.000 kWh von netto -0,028 Cent/kWh (brutto -0,030 Cent/kWh), die vom Netzbetreiber 
erhobene AbLa-Umlage gemäß Ziff. 6.6 der AGB für den Jahresverbrauch an einer Entnahmestelle bis 100.000 kWh von netto 0,006 Cent/kWh (brutto 0,007 Cent/kWh) sowie die Stromsteuer in 
voller Höhe von derzeit netto 2,050 Cent/kWh (brutto 2,44 Cent/kWh) gemäß Ziff. 6.7 der AGB.

** Der Arbeitspreis erhöht sich in Abhängigkeit der folgenden Einwohnerzahl in Gemeinden aufgrund der dort zu zahlenden höheren Konzessionsabgabe:
•	 bei mehr als 25.000 Einwohnern um netto 0,27 Cent / kWh (brutto 0,32 Cent / kWh)
•	 bei mehr als 100.000 Einwohnern um netto 0,67 Cent / kWh (brutto 0,80 Cent / kWh)
•	 bei mehr als 500.000 Einwohnern um netto 1,07 Cent / kWh (brutto 1,27 Cent / kWh)

Der Arbeitspreis ist gültig bis 31. Dezember 2018. Bis zu diesem Datum sind Preisänderungen dieses Vertrages ausgeschlossen. 
Ausgenommen hiervon sind jedoch Preisänderungen, die durch Steuern, Abgaben und Umlagen verursacht sind.

Die EEG-Umlage, KWK-Umlage, §19 StromNEV-Umlage und die Umlage für Abschaltbare Lasten werden jährlich neu ermittelt und unter www.netztransparenz.de veröffentlicht. 

Bei Einsatz von Zweitarifmessungen erhöht sich der Grundpreis um netto 12,80 EUR / Jahr (brutto 15,23 EUR / Jahr). Bei Einsatz von Wandlern erhöht sich der Grundpreis um netto 24,00 EUR / Jahr 
(brutto 28,56 EUR / Jahr).

25 EUR Wechselbonus sichern oder 

38 EUR Wertgutschein der Erlebniswelt Krauschwitz

Wir bieten Ihnen eine günstige Alternative zu Ihrem 
bisherigen Stromlieferanten mit unserem Festpreisprodukt 
Lausitzer Strom Privat Fix 
Nutzen Sie unsere Vertragsunterlagen und sparen Sie 
Bares. 

Die Vorteile auf einen Blick:

•	 eingeschränkte Preisgarantie bis 31.12.2018  
•	 25,00 EUR Wechselbonus oder 38,00 EUR Wertgut-

schein der Erlebniswelt Krauschwitz 
•	 SWW beliefert seit dem Lieferjahr 2010 Privatkunden 

atomstromfrei 

Warum Strom aus Weißwasser? 

Wir garantieren Ihnen Versorgungssicherheit ohne zusätz-
liche Kosten. Dazu bieten wir Ihnen günstige Produkte und 
unter hohen Unweltstandards erzeugten Strom. Die Um-
stellung auf unseren Strom bemerken Sie nur an Ihrer klei-
neren Stromabrechnung und an unserem guten Service. 

Sie sind bereits Kunde bei den Stadtwerken Weißwasser?
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. 

Sie sind noch kein Kunde sind bei den Stadtwerken Weiß-
wasser?

Dann ist ein Wechsel ganz einfach. 

Ihr Wechsel in 3 Schritten 

Entscheiden Sie 
sich für Lausitzer 
Strom Privat Fix 

Nutzen Sie die 
beiliegenden 
Vertragsunter-
lagen und schlie-
ßen Sie Ihren 
Stromvertrag ab. 

SWW übernimmt 
die Kündigung 
Ihres bisherigen 
Vertrages für Sie 
und sorgt für 
eine übergangs-
freie Versorgung. 

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 

Produkt Arbeitspreis*
Cent/kWh

Grundpreis* 
Euro/Jahr

       netto     brutto        netto     brutto

Sondervertrag Lausitzer Strom Privat Fix ** 

       22,50        26,78         93,00    110,67

25,00 EUR brutto, die tagesgenau mit den nächsten Turnusabrechnungen gutgeschrieben wird

Wertgutschein für die Erlebniswelt Krauschwitz in Höhe von 38,00 EUR brutto

6. Vertragslaufzeit, Kündigung 

Auftrag zur Lieferung elektrischer Energie bis 100.000 kWh/Jahr 
durch die Stadtwerke Weißwasser GmbH (SWW)
Stadtwerke Weißwasser GmbH, Straße des Friedens 13 - 19, 02943 Weißwasser, 
Telefon: 03576 266-0 Telefax: 03576 266-266, info@stadtwerke-weisswasser.de, Internet: www.stadtwerke-weisswasser.de 
Amtsgericht Dresden, HRB Nr.  5626, Steuer-Nr. 207/118/00094 
Geschäftsführer: Katrin Bartsch, Petra Brünner, Aufsichtsratsvorsitzender: Julien Mounier

1. Kunde, Entnahmestelle

Herr Frau  Firma Titel 

Kundennummer 

Vorname / Name / Firma 

Straße / Hausnummer 

PLZ / Ort 

Telefon / Telefax 

Email*

Branche 

Die SWW kann dem Kunden über die zuvor  genannte E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklärungen zur  
Begründung, Durchführung, Änderung oder Beendigung dieses Lieferverhältnisses (z.B. Mitteilungen über 
den Vertrags- oder Lieferbeginn etc.) zusenden. Änderungen der vorgenannten Kontaktdaten des Kunden 
sind SWW unverzüglich in Textform mitzuteilen.

2. Abweichende Rechnungsanschrift 
(bei identischer Anschrift „1. Kunde“ nicht ausfüllen)

Herr Frau  Firma 

Vorname / Name / Firma 

Straße / Hausnummer 

PLZ / Ort 

3. Lieferbeginn / Wertersatz bei Widerruf  
(maßgeblich ist der von SWW mitgeteilte tatsächliche Lieferbeginn nach Ziff. 1.2 der AGB)

Titel 

Bisheriger Strombezug: Um Ihren Auftrag schnellstmöglich ausführen zu können, bitten wir Sie um folgen-
de Angaben oder alternativ um Zusendung einer Kopie Ihrer letzten Stromrechnung. (Achtung: Unterlagen 
können nicht zurückgeschickt werden.)

oder

Name des bisherigen Stromlieferanten

Kundennummer beim bisherigen Stromlieferanten

Zählernummer 

Vorjahresstromverbrauch in kWh

Im Hinblick auf sein Widerrufsrecht nach Maßgabe von Ziff. 9 erklärt der Kunde zusätzlich bezüglich einer 
Belieferung vor Ablauf der Widerrufsfrist: 

 Der Kunde verlangt ausdrücklich, dass die Energielieferung soweit möglich bereits vor Ablauf der Wi-
derrufsfrist beginnen soll. Für den Fall, dass der Kunde sein Widerrufsrecht ausübt, schuldet er SWW für 
die ab dem tatsächlichen Lieferbeginn bis zum Widerruf gelieferte Energie gemäß § 357 Abs. 8 BGB einen 
angemessenen Betrag als Wertersatz.

4. Preise 
Der Strompreis ergibt sich aus den beiliegenden Preis-Informationen für das

Produkt mit Preisstand 
Lausitzer Strom Privat Fix 01.12.2016

5. Prämienwunsch 

Kreuzen Sie bitte hier an, welche Prämie Sie haben möchten: 

Original für die SWW

7. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und 
der Preisliste zu den AGB 

Ergänzend finden Sie die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Lieferung elektrischer 
Energie an Kunden der Stadtwerke Weißwasser GmbH (SWW), Stand November 2016 und die beigefügte 
Preisliste zu den AGB für die Lieferung elektrischer Energie von SWW, Stand November 2016 Anwendung.

8. Vollmacht 

Der Kunde bevollmächtigt SWW zur Vornahme aller Handlungen sowie zur Abgabe und Entgegennahme al-
ler Erklärungen, die im Zusammenhang mit dem Wechsel des Stromversorgers erforderlich werden, etwa ei-
ner Kündigung des bisherigen Liefervertrages sowie der Abfrage der Vorjahresverbrauchsdaten, soweit dem 
Kunden dadurch keine Kosten entstehen. Zudem bevollmächtigt der Kunde die SWW auch zur Kündigung 
etwaiger bestehender Verträge über die Durchführung des Messstellenbetriebs. Soweit und solange für den 
Kunden ein Dritter nach § 5 Abs. 1 MsbG für Messstellenbetrieb zuständig ist, bevollmächtigt der Kunde den 
Lieferanten auch zur Abfrage seiner Messwerte bei diesem Dritten.

9. SEPA-Lastschriftmandat

Rahmenmandat für die Vertragsbeziehungen des Kunden mit SWW
Der Kontoinhaber ermächtigt die SWW, Zahlungen von seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weist er sein Kreditinstitut an, die von der SWW auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulö-
sen. Hinweis: Der Kontoinhaber kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Kontoinhaber: Vorname / Name 

Kontoinhaber: Straße / Hausnummer 

Kontoinhaber: PLZ / Ort 

IBAN 

BIC 

Ort / Datum 

Unterschrift des Kontoinhabers 

10. Widerrufsbelehrung
(gilt nicht bei ausschließlich beruflichem, landwirtschaftlichem oder gewerblichem Verbrauch)

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns: 
Stadtwerke Weißwasser GmbH, Straße des Friedens 13 - 19, 02943 Weißwasser, Telefax 03576 266-266, 
info@stadtwerke-weisswasser.de 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster 
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufs-
frist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass 
Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt ha-
ben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die 
Dienstleistungen oder Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleis-
tungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

11. Auftragserteilung 

Der Kunde erteilt SWW mit seiner Unterschrift den Auftrag, seinen gesamten Bedarf an elektrischer Energie 
an die obige Entnahmestelle zu liefern und nimmt die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis. 
Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestätigung von SWW zustande, die spätestens 14 Tage nach Absendung 
des Auftrages zu erfolgen hat.

Ort / Datum     Unterschrift Kunde / Firmenstempel

X

X

DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 

3a Vertragsänderung nächstmöglicher Zeitpunkt 

3b Umzug / Einzug zum
(Tag/Monat/Jahr) 

3c Lieferantenwechsel zu SWW zum 
(Tag/Monat/Jahr) 
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Geburtsdatum (freiwillige Angabe) 

25,00 EUR brutto, die tagesgenau mit den nächsten Turnusabrechnungen gutgeschrieben wird

Wertgutschein für die Erlebniswelt Krauschwitz in Höhe von 38,00 EUR brutto

6. Vertragslaufzeit, Kündigung 

Die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr ab dem tatsächlichen Lieferbeginn. Sie verlängert sich jeweils um 
ein Jahr, wenn der Vertrag nicht von einer der Parteien mit einer Frist von einem Monat vor Ende der 
Vertragslaufzeit gekündigt wird. Besondere Kündigungsrechte nach Gesetz oder den beigefügten AGB 
bleiben unberührt. Die Kündigung bedarf der Textform.

Die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr ab dem tatsächlichen Lieferbeginn. Sie verlängert sich jeweils um ein 
Jahr, wenn der Vertrag nicht von einer der Parteien mit einer Frist von einem Monat vor Ende der Vertrags-
laufzeit gekündigt wird. Besondere Kündigungsrechte nach Gesetz oder den beigefügten AGB bleiben 
unberührt. Die Kündigung bedarf der Textform.



Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Lieferung von Erdgas
an Kunden der Stadtwerke Weißwasser GmbH (SWW), Stand August 2016

Vertragsschluss / Lieferbeginn 
Das Angebot von SWW in Prospekten, Anzeigen, Formularen etc. ist freibleibend. Maßgeblich sind die 
bei Vertragsschluss geltenden Preise.
Der Vertrag kommt durch Bestätigung von SWW in Textform unter Angabe des geplanten Lieferbe-
ginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwen-
digen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind. Eine Belieferung er-
folgt nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist des Kunden gemäß §§ 355 Abs. 2. 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei 
denn, der Kunde fordert SWW hierzu ausdrücklich auf. 

Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der Leistungspflicht 
SWW liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an seine vertraglich benann-
te Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des auf den jeweiligen Zählpunkt bezo-
genen Netzanschlusses. Zählpunkt ist der Ort, an dem der Energiefluss messtechnisch erfasst wird.
Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung ist SWW, soweit 
es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, von 
ihrer Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen Ansprüchen des Kunden gegen den Netzbetreiber 
vgl. Ziff. 8.
Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, auf die 
sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirt-
schaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere höhere Gewalt wie z. B. Naturka-
tastrophen, Krieg, Arbeitskampfmaßnahmen, hoheitliche Anordnungen), wesentlich erschwert oder 
unmöglich gemacht, so sind die Parteien von ihren vertraglichen Leistungspflichten befreit, solange 
diese Umstände und deren Folgen nicht endgültig beseitigt sind.
SWW ist weiter von ihrer Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzan-
schluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf 
eigene Initiative unterbrochen hat, es sei denn, SWW trifft hieran jeweils ein Verschulden.
Der Kunde hat SWW vier Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme von Erzeugungsanlagen zum 
Eigenverbrauch schriftlich (keine E-Mail) über die Anlage und deren Leistung zu informieren.

Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung
Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen des zuständigen Messstellenbe-
treibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber, Netzbetrei-
ber, Lieferanten oder auf deren Verlangen kostenlos vom Kunden durchgeführt. Verlangt der Lieferant 
eine Selbstablesung des Kunden, fordert der Lieferant den Kunden rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung 
der Messeinrichtungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, anlässlich eines Lieferantenwechsels 
oder bei einem berechtigten Interesse des Lieferanten an einer Überprüfung der Ablesung. Der Kun-
de kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Können die Mess-
einrichtungen nicht abgelesen werden oder zeigen sie fehlerhaft an, so können SWW und/oder der 
Netzbetreiber den Verbrauch insbesondere auf der Grundlage der letzten Ablesung schätzen oder 
rechnerisch abgrenzen, wobei die tatsächlichen Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden; 
dies gilt auch dann, wenn der Kunde eine rechtzeitig angekündigte Selbstablesung nicht oder ver-
spätet vornimmt.
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten 
der SWW, des Messstellenbetreibers oder des Netzbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und 
zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preislichen Bemessungsgrundlagen 
oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mittei-
lung an den Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens 
eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der 
Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. Wenn der Kunde den 
Zutritt unberechtigt verweigert oder behindert, stellt SWW dem Kunden die dadurch entstandenen 
Kosten pauschal gemäß der Preisliste zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Lieferung 
elektrischer Energie an Kunden der Stadtwerke Weißwasser GmbH (SWW) in Rechnung. Auf Ver-
langen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss 
einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht 
entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.
SWW kann vom Kunden monatlich Abschlagszahlungen verlangen. SWW berechnet diese unter 
Berücksichtigung des voraussichtlichen Verbrauchs nach billigem Ermessen, in der Regel auf der 
Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen 12 Monate oder, sofern eine solche Berechnung 
nicht möglich ist, nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu berücksichtigen. 
Zum Ende jedes von SWW festgelegten Abrechnungszeitraumes, der 12 Monate nicht wesentlich 
überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird SWW eine Abrechnung erstellen, in wel-
cher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerech-
net wird. Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsächlichen 
Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachent-
richtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Der Kunde hat – abweichend von Satz 
1 – das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu 
wählen, die auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit SWW erfolgt. Bei einer monatlichen 
Abrechnung entfällt das Recht von SWW nach Ziff. 3.3
Der Kunde kann jederzeit von SWW verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner 
Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne von § 40 
Abs. 3 des Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden 
nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden.
Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrs-
fehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt (wie z. B. 
auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu viel oder zu wenig 
berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszah-
lung verrechnet. Ansprüche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehen-
den Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren 
Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf den Zeitraum seit Vertragsbeginn, 
längstens auf drei Jahre, beschränkt. 
Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungszeitraumes, so erfolgt die Anpassung 
des Grundpreises tagesgenau, die Arbeitspreise werden mengenanteilig berechnet. Die nach der 
Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen können entsprechend angepasst werden.

Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung
Sämtliche Rechnungs- und Abschlagsbeträge sind zu dem von SWW festgelegten Zeitpunkt, frühes-
tens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Rechnung / Abschlagsanforderung fällig und ohne Abzug 
im Wege des Lastschriftverfahrens oder mittels Dauerauftrag bzw. Überweisung zu zahlen.
Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann SWW angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung 
ihrer Forderung ergreifen, fordert SWW erneut zur Zahlung auf oder lässt den Betrag durch einen 
Beauftragten einziehen, stellt SWW dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß 
der Preisliste zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Lieferung von Elektrizität an Kunden 
der Stadtwerke Weißwasser GmbH (SWW) in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berech-
nungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und 
darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem 
Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich ge-
ringer als die Höhe der Pauschale. 
Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung 
nur, sofern die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, oder sofern der in einer 
Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der ver-
gleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung der 
Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion 
der Messeinrichtung festgestellt ist. Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben unberührt.
Gegen Ansprüche von SWW kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegen-

ansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden gegen SWW aufgrund 
vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der Lieferpflicht.

Vorauszahlung
SWW kann vom Kunden in angemessener Höhe eine  Vorauszahlung  verlangen, wenn der Kunde mit 
einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb 
eines Zeitraums von zwölf Monaten wiederholt in Zahlungsverzug gerät oder in sonstigen begründe-
ten Fällen. Die Vorauszahlung ist frühestens zum Lieferbeginn fällig. Die Höhe der Vorauszahlung des 
Kunden entspricht den für einen Zeitraum von bis zu zwei Liefermonaten zu leistenden Zahlungen. 
Sie wird für den Vorauszahlungszeitraum aus dem durchschnittlichen Verbrauch des vorhergehenden 
Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis bzw. – sollte kein vorhergehender Abrech-
nungszeitraum bestehen – aus dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem 
aktuellen Vertragspreis ermittelt. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer 
ist, ist dies angemessen zu berücksichtigen. Die Vorauszahlung wird mit den jeweils nächsten vom 
Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlungen verrechnet. Erfolgt eine solche Verrechnung und 
liegen die Voraussetzungen für eine Vorauszahlung weiterhin vor, ist der Kunde verpflichtet, den ver-
rechneten Betrag unverzüglich nach der Verrechnung als erneute Vorauszahlung nachzuentrichten.
Der Kunde kann vom Lieferanten alle drei Monate, erstmals zum Ende des dritten Monats ab Leistung 
der ersten Vorauszahlung, eine Überprüfung verlangen, ob weiterhin ein Grund für die Erhebung von 
Vorauszahlungen vorliegt. Ergibt die Überprüfung, dass kein Grund mehr für die Erhebung einer Vo-
rauszahlung vorliegt, benachrichtigt der Lieferant den Kunden hierüber in Textform. Die Pflicht des 
Kunden zur Vorauszahlung endet mit Zugang der Benachrichtigung.
Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorkassensystem (z. B. 
Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben.

Preise und Preisbestandteile / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte 
Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
Der Preis setzt sich aus einem Grundpreis und einem verbrauchsabhängigen Arbeitspreis zusammen. 
Er enthält folgende Kosten: Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb, die Kosten für Messstel-
lenbetrieb – soweit diesem der SWW vom Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt werden - und 
Messung sowie für die Abrechnung, das an den Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt sowie die 
Konzessionsabgaben.
Der Preis nach Ziff. 6.1 erhöht sich um die von SWW an den zuständigen Übertragungsnetzbetreiber 
zu zahlende EEG-Umlage nach § 60 Abs. 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) i.V.m. der Verord-
nung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus (AusglMechV) in der jeweils 
geltenden Höhe. Mit der EEG-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbe-
treibern durch die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Förderung der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen entstehen. Die EEG-Umlage wird für das jeweils folgende Kalenderjahr 
bis zum 15. Oktober eines Kalenderjahres auf der Internetseite der Übertragungsnetzbetreiber veröf-
fentlicht (derzeit: www.netztransparenz.de) und in Cent pro an Letztverbraucher gelieferter Kilowatt-
stunde angegeben. Die derzeit aktuelle Höhe der EEG-Umlage in Cent pro kWh ergibt sich aus den 
Preisangaben in den Preis-Informationen nach Ziff. 4 des Auftrages zur Lieferung elektrischer Energie. 
Der Kunde wird über die Anpassung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.
Der Preis nach Ziffer 6.1 erhöht sich ferner um die vom zuständigen Netzbetreiber von SWW aufgrund 
der Netznutzung zur Belieferung des Kunden erhobenen Aufschläge nach Maßgabe des Gesetzes für 
die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz – KWKG) – derzeit gemäß § 26 KWKG – in der jeweils geltenden Höhe (KWK-Aufschläge). 
Mit den KWK-Aufschlägen werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern durch 
die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Förderung der Stromerzeugung aus hocheffizienten 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie zur Förderung des Ausbaus von Wärme- und Kältenetzen ent-
stehen. Die Aufschläge werden von den Übertragungsnetzbetreibern auf Grundlage einer kalender-
jährlich bis zum 25. Oktober für das jeweils folgende Kalenderjahr veröffentlichten Prognose auf der 
Internetseite der Übertragungsnetzbetreiber (derzeit: www.netztransparenz.de) und den Vorgaben 
des KWKG festgelegt. Die Höhe der KWKG-Aufschläge ergibt sich aus den Preisangaben in den Preis-
Informationen nach Ziff. 4 des Auftrages zur Lieferung elektrischer Energie. Der Kunde wird über die 
Anpassung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.
Der Preis nach Ziff. 6.1 erhöht sich zusätzlich um die vom zuständigen Netzbetreiber von SWW erho-
bene und von den Übertragungsnetzbetreibern jährlich für das jeweils folgende Kalenderjahr fest-
gelegte Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV (sog. § 19 StromNEV-Umlage), die für die Netznutzung 
zur Belieferung des Kunden anfällt, in der jeweils geltenden Höhe. Mit der § 19 StromNEV-Umlage 
werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern aus der Verpflichtung entstehen, 
nachgelagerten Netzbetreibern Erlöse zu erstatten, die diesen entgehen, weil sie bestimmten Letzt-
verbrauchern mit atypischem Verbrauchsverhalten oder besonders hohem Stromverbrauch nach         
§ 19 Abs. 2 StromNEV reduzierte Netzentgelte anbieten müssen. Die derzeit aktuelle Höhe der § 19 
StromNEV-Umlage in Cent pro kWh gemäß Veröffentlichung der Übertragungsnetzbetreiber (derzeit: 
www.netztransparenz.de) für Jahresverbrauchsmengen bis 100.000 kWh ergibt sich aus den Preisan-
gaben in den Preis-Informationen nach Ziff. 4 des Auftrages zur Lieferung elektrischer Energie. Der 
Kunde wird über die Anpassung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.
Der Preis nach Ziff. 6.1 erhöht sich zusätzlich um die vom zuständigen Netzbetreiber von SWW erho-
bene Offshore-Haftungsumlage nach § 17 f Abs. 5 EnWG, die aufgrund der Netznutzung zur Beliefe-
rung des Kunden anfällt, in der jeweils geltenden Höhe. Die Offshore-Haftungsumlage gleicht Teile 
der Kosten aus, die den Übertragungsnetzbetreibern durch Entschädigungszahlungen nach Maß-
gabe von § 17 EnWG an Betreiber von betriebsbereiten Offshore-Windenergieanlagen in Folge von 
Störungen oder Verzögerungen der Netzanbindung dieser Anlagen entstehen. Sie wird als Aufschlag 
auf die Netzentgelte erhoben und auf die Letztverbraucher in Cent pro verbrauchte Kilowattstunde 
umgelegt. Für Strombezüge aus dem Netz für die allgemeine Versorgung an einer Entnahmestelle 
bis 1.000.000 kWh im Jahr darf sich das Netzentgelt für Letztverbraucher durch die Umlage dabei 
derzeit höchstens um 0,25 Cent pro kWh erhöhen. Die Übertragungsnetzbetreiber sind verpflichtet, 
die für den Belastungsausgleich erforderlichen Aufschläge auf die Netzentgelte sowie die für die Be-
rechnung maßgeblichen Daten spätestens zum 15. Oktober eines Jahres für das Folgejahr im Internet 
(derzeit: www.netztransparenz.de) zu veröffentlichen. Die derzeit aktuelle Höhe der Offshore-Haf-
tungsumlage in Cent pro kWh für Jahresverbrauchsmengen bis 1.000.000 kWh ergibt sich aus den 
Preisangaben in den Preis-Informationen nach Ziff. 4 des Auftrages zur Lieferung elektrischer Energie. 
Der Kunde wird über die Anpassung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.
Der Preis nach Ziff. 6.1 erhöht sich zusätzlich um die vom zuständigen Netzbetreiber aufgrund § 18 
Abs. 1 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) von SWW erhobene und von den Übertra-
gungsnetzbetreibern jährlich für das jeweils folgende Kalenderjahr festgelegte Umlage (AbLa-Um-
lage), die aufgrund der Netznutzung zur Belieferung des Kunden anfällt, in der jeweils geltenden 
Höhe. Die AbLa-Umlage gleicht Kosten aus, die den Übertragungsnetzbetreibern durch Zahlungen 
an Betreiber bestimmter Anlagen zum Verbrauch elektrischer Energie entstehen, deren Leistung auf 
Anforderung der Übertragungsnetzbetreiber zur Aufrechterhaltung der Netz- und Systemstabilität 
reduziert werden kann. Die derzeit aktuelle Höhe der AbLa-Umlage in Cent pro kWh gemäß Veröf-
fentlichung der Übertragungsnetzbetreiber (derzeit: www.netztransparenz.de) ergibt sich aus den 
Preisangaben in den Preis-Informationen nach Ziff. 4 des Auftrages zur Lieferung elektrischer Energie. 
Der Kunde wird über die Anpassung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.
Die Preise nach Ziff. 6.1 bis 6.6 sind Nettopreise. Zusätzlich fallen Stromsteuer (derzeit: 2,05 Cent/
kWh) sowie – auf diese Nettopreise und die Stromsteuer – Umsatzsteuer (derzeit: 19 %) in der jeweils 
geltenden Höhe an. Ändern sich diese Steuersätze, ändern sich die Bruttopreise entsprechend. Der 
Kunde wird über die Anpassung dieser Steuersätze spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.
Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit zusätzli-
chen Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich der Preis nach Ziff. 6.1 um die hieraus entstehenden 
Mehrkosten in der jeweils geltenden Höhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Ver-
teilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein ver-
bindlichen Belastung (d. h. keine Bußgelder o. ä.) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf 
die Kosten für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Eine Weiterberechnung erfolgt 
nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss 
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Stand 08/2016

Kopie für Ihre Unterlagen

Auftrag zur Lieferung elektrischer Energie bis 100.000 kWh/Jahr 
durch die Stadtwerke Weißwasser GmbH (SWW)
Stadtwerke Weißwasser GmbH, Straße des Friedens 13 - 19, 02943 Weißwasser, 
Telefon: 03576 266-0 Telefax: 03576 266-266, info@stadtwerke-weisswasser.de, Internet: www.stadtwerke-weisswasser.de 
Amtsgericht Dresden, HRB Nr.  5626, Steuer-Nr. 207/118/00094 
Geschäftsführer: Katrin Bartsch, Petra Brünner, Aufsichtsratsvorsitzender: Julien Mounier

1. Kunde, Entnahmestelle

Herr Frau  Firma Titel 

Kundennummer 

Vorname / Name / Firma 

Straße / Hausnummer 

PLZ / Ort 

Telefon / Telefax 

Email*

Branche 

Die SWW kann dem Kunden über die zuvor  genannte E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklärungen zur  
Begründung, Durchführung, Änderung oder Beendigung dieses Lieferverhältnisses (z.B. Mitteilungen über 
den Vertrags- oder Lieferbeginn etc.) zusenden. Änderungen der vorgenannten Kontaktdaten des Kunden 
sind SWW unverzüglich in Textform mitzuteilen.

2. Abweichende Rechnungsanschrift 
(bei identischer Anschrift „1. Kunde“ nicht ausfüllen)

Herr Frau  Firma 

Vorname / Name / Firma 

Straße / Hausnummer 

PLZ / Ort 

3. Lieferbeginn / Wertersatz bei Widerruf  
(maßgeblich ist der von SWW mitgeteilte tatsächliche Lieferbeginn nach Ziff. 1.2 der AGB)

Titel 

Bisheriger Strombezug: Um Ihren Auftrag schnellstmöglich ausführen zu können, bitten wir Sie um folgen-
de Angaben oder alternativ um Zusendung einer Kopie Ihrer letzten Stromrechnung. (Achtung: Unterlagen 
können nicht zurückgeschickt werden.)

oder

Name des bisherigen Stromlieferanten

Kundennummer beim bisherigen Stromlieferanten

Zählernummer 

Vorjahresstromverbrauch in kWh

Im Hinblick auf sein Widerrufsrecht nach Maßgabe von Ziff. 9 erklärt der Kunde zusätzlich bezüglich einer 
Belieferung vor Ablauf der Widerrufsfrist: 

 Der Kunde verlangt ausdrücklich, dass die Energielieferung soweit möglich bereits vor Ablauf der Wi-
derrufsfrist beginnen soll. Für den Fall, dass der Kunde sein Widerrufsrecht ausübt, schuldet er SWW für 
die ab dem tatsächlichen Lieferbeginn bis zum Widerruf gelieferte Energie gemäß § 357 Abs. 8 BGB einen 
angemessenen Betrag als Wertersatz.

4. Preise 
Der Strompreis ergibt sich aus den beiliegenden Preis-Informationen für das

Produkt mit Preisstand 
Lausitzer Strom Privat Fix 01.12.2016

5. Prämienwunsch 

Kreuzen Sie bitte hier an, welche Prämie Sie haben möchten: 

7. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und 
der Preisliste zu den AGB 

Ergänzend finden Sie die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Lieferung elektrischer 
Energie an Kunden der Stadtwerke Weißwasser GmbH (SWW), Stand November 2016 und die beigefügte 
Preisliste zu den AGB für die Lieferung elektrischer Energie von SWW, Stand November 2016 Anwendung.

8. Vollmacht 

Der Kunde bevollmächtigt SWW zur Vornahme aller Handlungen sowie zur Abgabe und Entgegennahme al-
ler Erklärungen, die im Zusammenhang mit dem Wechsel des Stromversorgers erforderlich werden, etwa ei-
ner Kündigung des bisherigen Liefervertrages sowie der Abfrage der Vorjahresverbrauchsdaten, soweit dem 
Kunden dadurch keine Kosten entstehen. Zudem bevollmächtigt der Kunde die SWW auch zur Kündigung 
etwaiger bestehender Verträge über die Durchführung des Messstellenbetriebs. Soweit und solange für den 
Kunden ein Dritter nach § 5 Abs. 1 MsbG für Messstellenbetrieb zuständig ist, bevollmächtigt der Kunde den 
Lieferanten auch zur Abfrage seiner Messwerte bei diesem Dritten.

9. SEPA-Lastschriftmandat

Rahmenmandat für die Vertragsbeziehungen des Kunden mit SWW
Der Kontoinhaber ermächtigt die SWW, Zahlungen von seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weist er sein Kreditinstitut an, die von der SWW auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulö-
sen. Hinweis: Der Kontoinhaber kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Kontoinhaber: Vorname / Name 

Kontoinhaber: Straße / Hausnummer 

Kontoinhaber: PLZ / Ort 

IBAN 

BIC 

Ort / Datum 

Unterschrift des Kontoinhabers 

10. Widerrufsbelehrung
(gilt nicht bei ausschließlich beruflichem, landwirtschaftlichem oder gewerblichem Verbrauch)

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns: 
Stadtwerke Weißwasser GmbH, Straße des Friedens 13 - 19, 02943 Weißwasser, Telefax 03576 266-266, 
info@stadtwerke-weisswasser.de 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster 
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufs-
frist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass 
Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt ha-
ben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die 
Dienstleistungen oder Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleis-
tungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

11. Auftragserteilung 

Der Kunde erteilt SWW mit seiner Unterschrift den Auftrag, seinen gesamten Bedarf an elektrischer Energie 
an die obige Entnahmestelle zu liefern und nimmt die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis. 
Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestätigung von SWW zustande, die spätestens 14 Tage nach Absendung 
des Auftrages zu erfolgen hat.

Ort / Datum     Unterschrift Kunde / Firmenstempel

X

X

DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 

3a Vertragsänderung nächstmöglicher Zeitpunkt 

3b Umzug / Einzug zum
(Tag/Monat/Jahr) 

3c Lieferantenwechsel zu SWW zum 
(Tag/Monat/Jahr) 

St
an

d 
11

/2
01

6

Geburtsdatum (freiwillige Angabe) 

Energie aus der Heimat! 
Jetzt regional versorgen lassen und bis zu 100 Euro sparen!¹

Lausitzer Strom Privat Fix

¹Beispielhaushalt von 2-3 Personen und einem typischen Stromverbrauch von 3.500 kWh/Jahr. 
Der Strompreis setzt sich aus einem Grund- und Arbeitspreis zusammen. Der Grundpreis beinhaltet eine jährliche Abrechnung. Für jede zusätzliche Abrechnung wird eine Kostenpauschale berech-
net. Alle mit Umsatzsteuer genannten Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet. Gültig ab 01.12.2016. Die Preise sind nur im Stromnetz der MITNETZ STROM mbH gültig. 

* Die Preisgarantie bezieht sich allein auf den Grund- und den Arbeitspreis (netto) im Sinne der Ziff. 6.1 der AGB und besteht somit vorbehaltlich von Änderungen der
nachfolgenden Punkte auf deren Anfall wir jeweils keinen Einfluss haben. Die Preise enthalten die Preisbestandteile gemäß Ziff. 6.1 der AGB und sind Bruttopreise inklusive der Umsatzsteuer von 
derzeit 19 %. Die angegebenen Arbeitspreise enthalten außerdem im Kalenderjahr 2017 die EEG-Umlage gemäß Ziff. 6.2 der AGB von netto 6,880 Cent/kWh (brutto 8,19 Cent/kWh), die § 19 Strom-
NEV-Umlage gemäß Ziff. 6.4 der AGB für den Jahresverbrauch an einer Entnahmestelle bis 100.000 kWh von netto 0,388 Cent/kWh (brutto 0,46 Cent/kWh), die gemäß vom Netzbetreiber erhobene 
sog. Offshore-Haftungsumlage gemäß Ziff. 6.5 der AGB für Kunden mit einem Jahresverbrauch bis 1.000.000 kWh von netto -0,028 Cent/kWh (brutto -0,030 Cent/kWh), die vom Netzbetreiber 
erhobene AbLa-Umlage gemäß Ziff. 6.6 der AGB für den Jahresverbrauch an einer Entnahmestelle bis 100.000 kWh von netto 0,006 Cent/kWh (brutto 0,007 Cent/kWh) sowie die Stromsteuer in 
voller Höhe von derzeit netto 2,050 Cent/kWh (brutto 2,44 Cent/kWh) gemäß Ziff. 6.7 der AGB.

** Der Arbeitspreis erhöht sich in Abhängigkeit der folgenden Einwohnerzahl in Gemeinden aufgrund der dort zu zahlenden höheren Konzessionsabgabe:
•	 bei mehr als 25.000 Einwohnern um netto 0,27 Cent / kWh (brutto 0,32 Cent / kWh)
•	 bei mehr als 100.000 Einwohnern um netto 0,67 Cent / kWh (brutto 0,80 Cent / kWh)
•	 bei mehr als 500.000 Einwohnern um netto 1,07 Cent / kWh (brutto 1,27 Cent / kWh)

Der Arbeitspreis ist gültig bis 31. Dezember 2018. Bis zu diesem Datum sind Preisänderungen dieses Vertrages ausgeschlossen. 
Ausgenommen hiervon sind jedoch Preisänderungen, die durch Steuern, Abgaben und Umlagen verursacht sind.

Die EEG-Umlage, KWK-Umlage, §19 StromNEV-Umlage und die Umlage für Abschaltbare Lasten werden jährlich neu ermittelt und unter www.netztransparenz.de veröffentlicht. 

Bei Einsatz von Zweitarifmessungen erhöht sich der Grundpreis um netto 12,80 EUR / Jahr (brutto 15,23 EUR / Jahr). Bei Einsatz von Wandlern erhöht sich der Grundpreis um netto 24,00 EUR / Jahr 
(brutto 28,56 EUR / Jahr).

25 EUR Wechselbonus sichern oder 

38 EUR Wertgutschein der Erlebniswelt Krauschwitz

Wir bieten Ihnen eine günstige Alternative zu Ihrem 
bisherigen Stromlieferanten mit unserem Festpreisprodukt 
Lausitzer Strom Privat Fix 
Nutzen Sie unsere Vertragsunterlagen und sparen Sie 
Bares. 

Die Vorteile auf einen Blick:

•	 eingeschränkte Preisgarantie bis 31.12.2018  
•	 25,00 EUR Wechselbonus oder 38,00 EUR Wertgut-

schein der Erlebniswelt Krauschwitz 
•	 SWW beliefert seit dem Lieferjahr 2010 Privatkunden 

atomstromfrei 

Warum Strom aus Weißwasser? 

Wir garantieren Ihnen Versorgungssicherheit ohne zusätz-
liche Kosten. Dazu bieten wir Ihnen günstige Produkte und 
unter hohen Unweltstandards erzeugten Strom. Die Um-
stellung auf unseren Strom bemerken Sie nur an Ihrer klei-
neren Stromabrechnung und an unserem guten Service. 

Sie sind bereits Kunde bei den Stadtwerken Weißwasser?
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. 

Sie sind noch kein Kunde sind bei den Stadtwerken Weiß-
wasser?

Dann ist ein Wechsel ganz einfach. 

Ihr Wechsel in 3 Schritten 

Entscheiden Sie 
sich für Lausitzer 
Strom Privat Fix 

Nutzen Sie die 
beiliegenden 
Vertragsunter-
lagen und schlie-
ßen Sie Ihren 
Stromvertrag ab. 

SWW übernimmt 
die Kündigung 
Ihres bisherigen 
Vertrages für Sie 
und sorgt für 
eine übergangs-
freie Versorgung. 

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 

Produkt Arbeitspreis*
Cent/kWh

Grundpreis* 
Euro/Jahr

       netto     brutto        netto     brutto

Sondervertrag Lausitzer Strom Privat Fix ** 

       22,50        26,78         93,00    110,67

25,00 EUR brutto, die tagesgenau mit den nächsten Turnusabrechnungen gutgeschrieben wird

Wertgutschein für die Erlebniswelt Krauschwitz in Höhe von 38,00 EUR brutto

6. Vertragslaufzeit, Kündigung 

Auftrag zur Lieferung elektrischer Energie bis 100.000 kWh/Jahr 
durch die Stadtwerke Weißwasser GmbH (SWW)
Stadtwerke Weißwasser GmbH, Straße des Friedens 13 - 19, 02943 Weißwasser, 
Telefon: 03576 266-0 Telefax: 03576 266-266, info@stadtwerke-weisswasser.de, Internet: www.stadtwerke-weisswasser.de 
Amtsgericht Dresden, HRB Nr.  5626, Steuer-Nr. 207/118/00094 
Geschäftsführer: Katrin Bartsch, Petra Brünner, Aufsichtsratsvorsitzender: Julien Mounier

1. Kunde, Entnahmestelle

Herr Frau  Firma Titel 

Kundennummer 

Vorname / Name / Firma 

Straße / Hausnummer 

PLZ / Ort 

Telefon / Telefax 

Email*

Branche 

Die SWW kann dem Kunden über die zuvor  genannte E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklärungen zur  
Begründung, Durchführung, Änderung oder Beendigung dieses Lieferverhältnisses (z.B. Mitteilungen über 
den Vertrags- oder Lieferbeginn etc.) zusenden. Änderungen der vorgenannten Kontaktdaten des Kunden 
sind SWW unverzüglich in Textform mitzuteilen.

2. Abweichende Rechnungsanschrift 
(bei identischer Anschrift „1. Kunde“ nicht ausfüllen)

Herr Frau  Firma 

Vorname / Name / Firma 

Straße / Hausnummer 

PLZ / Ort 

3. Lieferbeginn / Wertersatz bei Widerruf  
(maßgeblich ist der von SWW mitgeteilte tatsächliche Lieferbeginn nach Ziff. 1.2 der AGB)

Titel 

Bisheriger Strombezug: Um Ihren Auftrag schnellstmöglich ausführen zu können, bitten wir Sie um folgen-
de Angaben oder alternativ um Zusendung einer Kopie Ihrer letzten Stromrechnung. (Achtung: Unterlagen 
können nicht zurückgeschickt werden.)

oder

Name des bisherigen Stromlieferanten

Kundennummer beim bisherigen Stromlieferanten

Zählernummer 

Vorjahresstromverbrauch in kWh

Im Hinblick auf sein Widerrufsrecht nach Maßgabe von Ziff. 9 erklärt der Kunde zusätzlich bezüglich einer 
Belieferung vor Ablauf der Widerrufsfrist: 

 Der Kunde verlangt ausdrücklich, dass die Energielieferung soweit möglich bereits vor Ablauf der Wi-
derrufsfrist beginnen soll. Für den Fall, dass der Kunde sein Widerrufsrecht ausübt, schuldet er SWW für 
die ab dem tatsächlichen Lieferbeginn bis zum Widerruf gelieferte Energie gemäß § 357 Abs. 8 BGB einen 
angemessenen Betrag als Wertersatz.

4. Preise 
Der Strompreis ergibt sich aus den beiliegenden Preis-Informationen für das

Produkt mit Preisstand 
Lausitzer Strom Privat Fix 01.12.2016

5. Prämienwunsch 

Kreuzen Sie bitte hier an, welche Prämie Sie haben möchten: 

Original für die SWW

7. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und 
der Preisliste zu den AGB 

Ergänzend finden Sie die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Lieferung elektrischer 
Energie an Kunden der Stadtwerke Weißwasser GmbH (SWW), Stand November 2016 und die beigefügte 
Preisliste zu den AGB für die Lieferung elektrischer Energie von SWW, Stand November 2016 Anwendung.

7. Vollmacht 

Der Kunde bevollmächtigt SWW zur Vornahme aller Handlungen sowie zur Abgabe und Entgegennahme al-
ler Erklärungen, die im Zusammenhang mit dem Wechsel des Stromversorgers erforderlich werden, etwa ei-
ner Kündigung des bisherigen Liefervertrages sowie der Abfrage der Vorjahresverbrauchsdaten, soweit dem 
Kunden dadurch keine Kosten entstehen. Zudem bevollmächtigt der Kunde die SWW auch zur Kündigung 
etwaiger bestehender Verträge über die Durchführung des Messstellenbetriebs. Soweit und solange für den 
Kunden ein Dritter nach § 5 Abs. 1 MsbG für Messstellenbetrieb zuständig ist, bevollmächtigt der Kunde den 
Lieferanten auch zur Abfrage seiner Messwerte bei diesem Dritten.

8. SEPA-Lastschriftmandat

Rahmenmandat für die Vertragsbeziehungen des Kunden mit SWW
Der Kontoinhaber ermächtigt die SWW, Zahlungen von seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weist er sein Kreditinstitut an, die von der SWW auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulö-
sen. Hinweis: Der Kontoinhaber kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Kontoinhaber: Vorname / Name 

Kontoinhaber: Straße / Hausnummer 

Kontoinhaber: PLZ / Ort 

IBAN 

BIC 

Ort / Datum 

Unterschrift des Kontoinhabers 

9. Widerrufsbelehrung
(gilt nicht bei ausschließlich beruflichem, landwirtschaftlichem oder gewerblichem Verbrauch)

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns: 
Stadtwerke Weißwasser GmbH, Straße des Friedens 13 - 19, 02943 Weißwasser, Telefax 03576 266-266, 
info@stadtwerke-weisswasser.de 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster 
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufs-
frist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass 
Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt ha-
ben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die 
Dienstleistungen oder Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleis-
tungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

10. Auftragserteilung 

Der Kunde erteilt SWW mit seiner Unterschrift den Auftrag, seinen gesamten Bedarf an elektrischer Energie 
an die obige Entnahmestelle zu liefern und nimmt die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis. 
Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestätigung von SWW zustande, die spätestens 14 Tage nach Absendung 
des Auftrages zu erfolgen hat.

Ort / Datum     Unterschrift Kunde / Firmenstempel

X

X

DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 

3a Vertragsänderung nächstmöglicher Zeitpunkt 

3b Umzug / Einzug zum
(Tag/Monat/Jahr) 

3c Lieferantenwechsel zu SWW zum 
(Tag/Monat/Jahr) 
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Geburtsdatum (freiwillige Angabe) 

25,00 EUR brutto, die tagesgenau mit den nächsten Turnusabrechnungen gutgeschrieben wird

Wertgutschein für die Erlebniswelt Krauschwitz in Höhe von 38,00 EUR brutto

6. Vertragslaufzeit, Kündigung 

Die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr ab dem tatsächlichen Lieferbeginn. Sie verlängert sich jeweils um 
ein Jahr, wenn der Vertrag nicht von einer der Parteien mit einer Frist von einem Monat vor Ende der 
Vertragslaufzeit gekündigt wird. Besondere Kündigungsrechte nach Gesetz oder den beigefügten AGB 
bleiben unberührt. Die Kündigung bedarf der Textform.

Die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr ab dem tatsächlichen Lieferbeginn. Sie verlängert sich jeweils um ein 
Jahr, wenn der Vertrag nicht von einer der Parteien mit einer Frist von einem Monat vor Ende der Vertrags-
laufzeit gekündigt wird. Besondere Kündigungsrechte nach Gesetz oder den beigefügten AGB bleiben 
unberührt. Die Kündigung bedarf der Textform.
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